
Zusammenfassung: 

Informationsveranstaltung zur neuen FCI 

Prüfungsordnung - IGP (Gültig ab 1.1.2019) 

Boxer-Klub Landesgruppe I Bayern 
 

 

Bitte die detaillierten Vorgaben und Anforderungen bzw. Ausführungen in der IGP zu den 

jeweiligen unterschiedlichen Prüfungsarten und Prüfungsstufen beachten! 

 

 

Allgemein / Grundsätzliches: 

 

• Das Zulassungsalter zur BH / VT wird von der jeweiligen Landesorganisation festgelegt, 

darf aber nicht vor Vollendung des 12. Lebensmonates liegen. 

 

• Sozialverträglichkeit  

Ein Hund, der zu irgendeiner Zeit während des Wettkampfes ( vor, während oder nach der 

eigenen Vorführung ) Personen oder andere Hunde beißt, versucht zu beißen, attackiert oder 

versucht zu attackieren wird Disqualifiziert, somit erfolgt eine Disqualifikation und 

Neuvorstellung in der BH / VT 

 

• Unbefangenheitsprüfung 
Erfolgt während des kompletten Prüfungsverlauf (z.B. Identitätsprüfung oder unsicher, 

schreckhaft, nervös, aggressiv, Angstbeißer) Es erfolgt eine Disqualifikation und einer 

Neuvorstellung in der BH / VT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TSB-Bewertung 
 
Die Beurteilung von Triebverhalten, Selbstsicherheit und Belastbarkeit im Schutzdienst 
bezieht sich nicht allein aufs Beißen, sondern auch auf die Unterordnungsleistungen. Die 
Bewertung beginnt mit der Übung Stellen und Verbellen. 
1. TSB ausgeprägt: große Arbeitsbereitschaft, klares Triebverhalten, zielstrebiges 
Ausführen der Übungen, selbstsicheres Auftreten, uneingeschränkte Aufmerksamkeit und 
außergewöhnlich hohes Belastungsvermögen. Dieses Prädikat ist laut PO etwas ganz 
Exklusives. 
2. TSB vorhanden: Einschränkungen in der Arbeitsbereitschaft, im Triebverhalten, 
in der Selbstsicherheit, in der Aufmerksamkeit und Belastbarkeit. 
3. TSB nicht genügend: Mängel in der Arbeitsbereitschaft, mangelndes Triebverhalten, 
fehlende Selbstsicherheit und ungenügende Belastbarkeit. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Frage ist, ob die TSB-Beurteilung „vorhanden“ künftig als der 

Normalfall zu gelten hat. 
Was freilich als „Revolution“ gelten dürfte. 
 
Der BK hat sich darauf geeinigt, künftig sensibler, aber auch etwas strenger mit der TSB-
Bewertung umzugehen. Zugleich soll im Rahmen der Besprechungen die Hemmschwelle zum 
„vorhanden“ heruntergesetzt, ein „vorhanden“ besser begründet und erklärt werden. 
Darüber hinaus soll sich der VDH nochmals mit diesem Thema befassen 

Anmeldung/Ansatz: 
1. Die Anmeldung erfolgt mit suchfertigem Hund - Fährtenleine ausgelegt, Geschirr 
angelegt. 
 
2. Kurzes Absitzen vor dem Ansatz (etwa zwei Meter) ist zugelassen; bis dahin ist ein 
Führen an kurzer Leine möglich. Spätestens hier muss die Fährtenleine an die vom HF 
gewünschte Position gebracht werden. 
 
3. Ein Absitzen des Hundes vor dem Ansatz ist kein Muss - der HF muss sich beim Ansatz 
allerdings maximal an der Hinterhand des Hundes befinden. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Der Ansatz mit HZ für Suchen am Fährtenschild ist nicht zeitabhängig, der Hund muss 
aber leicht verzögern. 
 
5. Für den Fährten-Ansatz gibt es maximal drei Versuche. 
 
6. Bei IFH1/IFH2 und IGP-FH ist ein Neuansatz nur einmal möglich, solange sich der HF 
noch nicht auf der Fährte befindet (Pflichtentwertung: minus 4 Punkte). Ein Zurückrufen 
des Hundes ist möglich. 

Suchverhalten: 

 
Die Suchgeschwindigkeit ist kein Kriterium, wenn der Hund überzeugend und intensiv 
arbeitet. 
 

Loben: 
1. Gelegentliches Loben des Hundes auf der Fährte ist erlaubt - außer bei der IGP-3, 
IFH1, IFH2 und IGP-FH. Nicht erlaubt ist das Loben im Bereich der Winkel. 
 
2. Kurzes Loben am Gegenstand ist in allen Prüfungsstufen erlaubt - entweder vor oder nach dem 
Zeigen des Gegenstandes. 

Gegenstände: 

 
1. Das Verweisen erfolgt gerade in Suchrichtung; ruhiges Verweilen bis zum Wiederansatz. 

 
2. Der Gegenstand hat direkt vor oder zwischen den Vorderpfoten zu liegen. 
 
3. Nach dem Verweisen tritt der HF selbstständig an den Hund heran, hebt den 
Gegenstand auf und zeigt ihn dem LR. Der HF kann links oder rechts an den Hund 
treten, wobei der Wiederansatz in dieser Position erfolgen muss. Ein Umwechseln ist 
nicht gestattet. 
 
4. Werden mehrere Gegenstände auch vom FL nicht gefunden, wird dem HF eine 
Ersatzfährte angeboten. Nimmt er dies nicht an, gelten die nicht gefundenen 
Gegenstände als überlaufen. 
 
5. Bei Eigenfährten werden für nicht gefunden Gegenstände keine Punkte vergeben. 
 
6. Gegenstände, die mit starker Hilfe des HF vom Hund angezeigt werden, gelten als 
überlaufen. 



• Für die IFH 1 wird die BH / VT vorausgesetzt 

• Bei IFH 1 ist kein Geländewechsel erforderlich (Liegezeit 120min.) 

• Für IFH 2 muss wieder eine IFH 1 abgelegt werden (Bestandsschutz!) 

• Bei der IGP 1 sind es 3 eigene Gegenstände (3 x 7 Pkt.) 

• Bei der IGP 2 sind es 3 fremde Gegenstände (3 x 7 Pkt.) 

• IFH-V komplett Neu 

 

 

 

 

 

 

Punkteverteilung: Änderungen sind gelb markiert 

                                                       IGB-V           IBGH-1        IBGH-2      IBGH-3 



 
 

• Bis auf BH/VT und IBGH 1-3 werden auf der ersten Gerade nach mindestens 15 
Schritten und im Abstand von fünf Sekunden zwei Schüsse abgegeben. 
 
 

 

Allgemein / Apportieren IGP 1-3 

 

• Abstand zur Hürde mindestens 4 Meter (BK ein Schritt ca. 70cm) 

 

• Beim Werfen des Holzes ist ein Ausfallschritt erlaubt. Nach Beiziehen des Beines ist 

eine Pause von drei Sekunden einzuhalten. 

 

• Das Holz muss rund zehn Meter weit geworfen werden. Es muss ruhig liegen, bevor der 

Hund geschickt wird. 

 

• Die LR sind gehalten, auf die direkte Aufnahme des Holzes zu achten. Allerdings 

werden je nach Prüfungsstufen Unterschiede gemacht. Bei der Besprechung wird aber 

künftig die Aufnahme des Holzes besprochen. 

 

• Ein Wiederholen des Wurfes auf ebener Erde ist nur dann erlaubt, wenn das Holz 

unglücklich geworfen wurde - senkrecht in die Höhe oder deutlich zu kurz. 

 

• Beim Motivieren des Hundes durch Verlassen der Grundstellung geht  

die Übung ins „mangelhaft“. Abstufung der Abwertung nach Grad der Hilfe. 

 Allerdings: Schon ein Tippeln des HF gilt als Verlassen der Grundstellung 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ablegen unter Ablenkung 

 

BH / VT, IBGH 1-3, IGP-V sowie IGP - 1/2: 

Distanz zwischen HF und Hund mindestens 30 Schritte in Sicht des Hundes, aber mit 

dem Rücken zum Hund. 

 

IGP-3: 

Distanz ebenfalls mindestens 30 Schritte, aber dann außer Sicht des Hundes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Helferbestimmungen 
 
1. Es kann mit einem Helfer gearbeitet werden. 
 
2. Ein einmaliger Helferwechsel ist zulässig, wenn der Helfer selbst Prüfungsteilnehmer ist. 
 
3. Ein Helferwechsel in den verschiedenen Prüfungsstufen ist nicht mehr möglich. 
 
4. Bei überregionalen Prüfungen müssen generell mindestens zwei Helfer eingesetzt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle 6 Verstecke müssen in jeder 
Prüfungsstufe IPG 1-3 gestaffelt 
aufgestellt sein! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


